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1.1. Produktidentifikator 

 INOX® Teerentferner 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen    

abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Reinigungsmittel 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Derzeit wurden noch keine Verwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird. 

1.1. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname: INOX-Vertrieb GmbH  

Straße: Pestalozzi Str. 49 

Ort: 

 
Telefon: 

E-Mail: 

D-07318 Saalfeld  

 

(+49) 3671 4609928 Telefax: (+49) 3671 4609929 
info@inox-vertrieb.de

1.2. Notrufnummer: 

 

Tel.: (+49) 170 / 3139585 
 

 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrenhinweise: 

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

Verursacht Hautreizungen. 

Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

Kann die Organe (Leber) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . 

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 

Kohlenwasserstoffe, C9-C25, Alkane, Paraffine, Zykloparaffine, Aromaten 

Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

                                                                                                                         
Gefahrenhinweise 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens   

  ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren   
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H315 Verursacht Hautreizungen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe (Leber) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise 

P210 Vor Hitze schützen. Nicht rauchen. 

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind. 

Kann sich auf Oberflächen mit Temperaturen oberhalb der Selbstentzündungstemperatur entzünden. 

Dämpfe im Kopfraum von Tanks und Behältern können sich entzünden und bei Temperaturen 

oberhalb der Selbstentzündungstemperatur explodieren, wenn Dampfkonzentrationen innerhalb des 

Zündbereichs liegen. Bei diesem Material handelt es sich um einen statischen Akkumulator. 

Selbst bei ordnungsgemäßen Erdungs- und Potenzialausgleichsmaßnahmen kann sich das Material 

elektrostatisch aufladen. Wenn eine gewisse Ladung vorliegt, können elektrostatische Entladung und 

Entzündung von brennbaren Luft-Dampf-Mischungen die Folge sein. 

Dieses Produkt ist nur zur Verarbeitung in geschlossenen Systemen vorgesehen. 
 

 
 

3.2. Gemische 

Chemische  Charakterisierung 

Komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, bestehend aus Paraffinen, Zykloparaffinen, aromatischen und 

olefinischen Kohlenwasserstoffen. Anzahl der Kohlenstoffatome vorrangig aus dem Bereich C 9 bis C25. 

Kann auch mehrere Zusätze (jeweils <0,1% v/v) enthalten. 

  ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen   



D - DE 

Seite 3 von 12 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II 

Überarbeitet am / Version: 24.10.2019 / 0027 

INOX Teerentferner  

  

 

 

 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
 

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

68334-30-5 Brennstoffe, Diesel-; Gasöl - nicht spezifiziert 80 - 100 % 

 269-822-7 649-224-00-6   
 Flam. Liq. 3, Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 

H351 H332 H315 H373 H304 H411 
 

848301-67-7 Destillate (Fischer-Tropsch-Destillate) C8-C26 - verzweigt und linear 0 - 20 % 

 481-740-5  01-0000020119-75  
 Asp. Tox. 1; H304 EUH066  
928771-01-1 Alkanes, C10-20, verzweigt und linear 0 - 20 % 

 618-882-6    

 Asp. Tox. 1; H304 EUH066  
98-82-8 Cumol (vgl. Isopropylbenzol) < 0,5 % 

 202-704-5 601-024-00-X   
 Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H335 H411  
91-20-3 Naphthalin < 0,5 % 

 202-049-5 601-052-00-2   
 Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
 

 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 

Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen . Benetzte Kleidung sofort ausziehen. Betroffenen nicht 

unbeaufsichtigt lassen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. 

Nach Einatmen 

Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig halten . Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche 

Beatmung einleiten. Bei Einatmen von Sprühnebeln einen Arzt konsultieren und Verpackung oder MSDS 

vorzeigen. 

Nach Hautkontakt 

Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Mit fetthaltiger Creme/Salbe eincremen. 

Nach Augenkontakt 

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder Wasser spülen . Anschließend augenärztliche 

Behandlung. 

Nach Verschlucken 

Kein Erbrechen herbeiführen. Nichts zu Essen oder zu Trinken geben. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Durch Aspiration in die Lunge: Husten, Atemnot, Zyanose, stockende oder stoßende Atmung, interkostale 

Einziehung sowie auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche und Giemen. Evtl. tritt erst nach 24-48 Stunden 

Ateminsuffiziens und Beatmungsbedürftigkeit auf (chemische Pneumonie). Weitere Symptome: 

Bewusstlosigkeit, Depression des Zentralnervensystems, Kopfschmerz, Übelkeit, trockene Haut und 

Schwindel. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Bei Verschlucken mit anschließendem Erbrechen: ASPIRATIONSGEFAHR! Kein Erbrechen herbeiführen. 

Nichts zu Essen oder zu Trinken geben. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Durch Aspiration in die Lunge: Husten, Atemnot, Zyanose, stockende oder stoßende Atmung, interkostale 

Einziehung sowie auskultatorisch feinblasige Rasselgeräusche und Giemen. Evtl. tritt erst nach 24-48 Stunden 

  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen   
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Ateminsuffiziens und Beatmungsbedürftigkeit auf (chemische Pneumonie). Weitere Symptome: 

Bewusstlosigkeit, Depression des Zentralnervensystems, Kopfschmerz, Übelkeit, trockene Haut und 

Schwindel. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Regulierung der Kreislauffunktion, evtl. 

Schockbehandlung. Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. 
 

 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 

Schaum, Trockenlöschmittel, Wassernebel, Pulver- oder Kohlendioxid (CO2) - Feuerlöscher 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Verbrennungsprodukte Im Brandfall können entstehen : Kohlenmonoxid, Rauch, Dunst, Produkte 

unvollständiger Verbrennung Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden , in 

Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln und wieder entzünden. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Die erforderlichen Maßnahmen sind mit den örtlichen Behörden abzustimmen. 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Bei größeren Unfällen evtl. das Gebiet evakuieren. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen . Explosions- und 

Brandgase nicht einatmen. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Zum Schutz von Personen und zur 

Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen . Kontaminiertes Löschwasser 

getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Wenn gefahrlos möglich 

unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. 

Im Wasser schwimmt das Produkt auf und kann sich wieder entzünden . 

Zusätzliche Hinweise 

Brandklasse B (Flüssige oder flüssig werdende Stoffe) 

Temperaturklasse T 3 (Zündtemperatur > 225 °C) 
 

 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende    

Verfahren 

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Bei erwärmtem oder versprühtem 

Produkt - Zündquellen beseitigen. Alle Personen, deren Anwesenheit nicht erforderlich ist, aus dem 

Gefahrenbereich entfernen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Lecks schließen ohne ein 

persönliches Risiko einzugehen. 

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 

6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung 

Aus der Gefahrenzone gehen und geschultes Personal benachrichtigen. 

Notfalls persönliche Schutzausrüstung (mindestens Schutzbrille mit Seitenschutz, Schutzkleidung und 

Sicherheitsschuhe) tragen und keinesfalls ein persönliches Risiko eingehen 

Notfallplan 

Der vom Betrieb erstellte Notfallplan und die Informationskette ist einzuhalten. 

6.1.2 Einsatzkräfte 

Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung ist auf die Situation abzustimmen. Mindestens Schutzbrille mit Seitenschutz, 

Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe 

 
 

 

   ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung   

   ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung   
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6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation/Gewässer/Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Gase/Dämpfe/Nebel mit 

Wassersprühstrahl niederschlagen. Sicherstellen, dass Leckagen aufgefangen werden können (z.B. 

Auffangwannen oder Auffangflächen). 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Wenn möglich Lecks 

schließen. Produkt in gekennzeichnete Behälter pumpen, wenn technisch möglich. 

Restmengen mit saugfähigem Material (z.B. Sand, Ölbindemittel o.ä. Absorptionsmitteln) aufnehmen. 

Vorschriftsmäßig entsorgen. Sicherstellen, dass alle Abwässer aufgefangen und einer 

Abwasserbehandlungsanlage zugeführt werden. Bei unbeabsichtigter Freisetzung auf dem Wasser das 

Produkt durch Sperren eindämmen und abschöpfen oder mit geeigneten Absorptionsmitteln von der 

Wasseroberfläche entfernen. In fließenden Gewässern nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden 

geeignete Dispergiermittel einsetzen. Die zu ergreifenden Maßnahmen können wesentlich durch 

geographische Bedingungen, Wind, Temperatur, Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit 

beeinflusst werden. Bei einem größeren Unfall evtl. Evakuierung und Verständigung der Nachbarschaft 

und/oder Behörden. Feuerwehr oder Polizei verständigen, falls das Produkt in Gewässer oder Kanalisation 

gelangt ist, oder Erdreich und Pflanzen verunreinigt hat. Bei unbeabsichtigter Freisetzung auf dem Wasser 

Schifffahrt fernhalten. Hafen- bzw. Wasserschutzpolizei informieren und Öffentlichkeit fernhalten 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Art der Schutzausrüstung ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen und auf die Situation anzupassen. 

Siehe auch Kapitel 8. 
 

 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Kapitel 8). Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu 

gestalten, dass Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen /Nebeln/Aerosolen so gering wie 

möglich ist. Das Produkt ist von Nahrungsmitteln und Getränken fernzuhalten. Der Zutritt ist nur autorisiertem 

Personal zu erlauben. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Erwärmtes oder versprühtes Produkt von Zünd- und Wärmequellen fernhalten. Maßnahmen gegen 

elektrostatische Aufladung treffen. Erforderliche Maßnahmen zum Brand- und Explosionsschutz sind mit den 

zuständigen Behörden abzustimmen. 

Weitere Angaben zur Handhabung 

Bei Abfüll-, Umfüll-, Misch- und Dosierarbeiten sowie bei Probenahmen sind spritzgeschützte, geerdete 

Vorrichtungen und ggf. Vorrichtungen mit lokaler Absaugung / Gaspendelleitungen etc. zu verwenden.  

Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Auffangwannen) Eindringen in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich 

vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Die Beschaffenheit der Tanks und Lagerräume sind mit den zuständigen Behörden abzustimmen 

Zusammenlagerungshinweise 

Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

Lagerklasse 3, Behälter vorschriftsmäßig beschriften und verwenden. Behälter geschlossen halten. Bei 

Raumtemperatur lagern. Das Produkt ist stabil und bei sachgemäßer Lagerung min. 1 Jahr haltbar. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 

7.3. Spezifische  Endanwendungen 

Keine Daten verfügbar. 

3 (Entzündbare Flüssigkeiten) 

  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung   
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8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
 

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbegr. Art 

98-82-8 

91-20-3 

Cumol 

Naphthalin 

10 

0,4 

50 

2 

 4(II) 

4(I) 

 

Biologische Grenzwerte (TRGS 903) 
 

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.- 

Zeitpunkt 

98-82-8 Cumol (Iso-Propylbenzol) 2-Phenyl-2-propanol 

(nach Hydrolyse) (in 

Kreatinin) 

10 mg/g U b 

 

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 

DNEL: 

Brennstoffe, Diesel- : 

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 

Expositionswege: Einatmen Wert: 4300 mg/m3/15 min akute Auswirkungen auf Systeme 

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 

Expositionswege: Dermal Wert: 2,9 mg/kg 8h langfristige systemische Auswirkungen 

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 

Expositionswege: Einatmen Wert: 68 mg/m3/8h (aerosol)langfristige systemische Auswirkungen 

Anwendungsbereich: Verbraucher 

Expositionswege: Einatmen Wert: 2600 mg/m3/15 min akute Auswirkungen auf Systeme 

Anwendungsbereich: Verbraucher 

Expositionswege: Dermal Wert: 1,3 mg/kg 24h langfristige systemische Auswirkungen 

Anwendungsbereich: Verbraucher 

Expositionswege: Einatmen Wert: 20 mg/m3/24h (aerosol)langfristige lokale Auswirkungen 

 
PNEC: 

Bei der Substanz handelt es sich um einen Kohlenwasserstoff komplexer , unbekannter oder 

variabler Zusammensetzung. Konventionelle Methoden zur Ermittlung der PNECs sind nicht 

geeignet und es ist nicht möglich, eine einzige repräsentative PNEC für derartige Substanzen 

zu ermitteln. 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Das Produkt ist brennbar und kann beim Erwärmen oder Versprühen entzündliche Gas/Luft-Gemische bilden 

Augen-/Gesichtsschutz 

Dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschutz 

Handschutz 

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril oder Viton z.B. Camatril Velours 730 (Nitril) oder Vitojekt 890 (Viton) 

der Firma KCL. Permeationszeit > 480 Minuten. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben 

genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären . 

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung 

  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen   
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Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren . Möglichst Baumwollunterzieh- 

handschuhe tragen. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. 

Körperschutz 

Je nach Situation ist ggf. ein schwer entflammbarer Chemikalienschutzanzug, chemikalienbeständige und 

antistatische Sicherheitsschuhe nötig. Die normale Schutzkleidung ist auf den Arbeitsplatz und dessen 

Gefährdungen abzustimmen. 

Atemschutz 

Je nach Anwendungsbedingungen werden geschlossene Systeme oder lokale Absaugeinrichtungen 

empfohlen, um die Produktkonzentration unterhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte zu halten. 

Prozessemission direkt an der Quelle überwachen. Die behördlichen Vorschriften für Abluft sind zu beachten . 

In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigter Freisetzung) ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. 

Tragzeitbegrenzungen beachten. Folgender Atemschutz wird empfohlen: Einen Kombinationsfilter für Partikel, 

Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) verwenden ( Typ A). 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Die Umweltexpositionen sind durch technische und organisatorische Maßnahmen so gering wie möglich zu 

halten und mit den zuständigen Behörden abzustimmen. 
 

 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: 

Farbe: 

Geruch: 

flüssig 

farblos bis bunt 

typisch 

pH-Wert: Nicht anwendbar. 

Zustandsänderungen 

Schmelzpunkt: 

Siedebeginn und Siedebereich: 

Sublimationstemperatur: 

Erweichungspunkt: 

Pourpoint: 

: 

Flammpunkt: 

Keine Daten verfügbar. 

120 - 250 °C 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

< - 20 °C 

Keine Daten verfügbar. 

> 38 °C 

Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung 

Entzündlichkeit 

Feststoff: 

Gas: 

Explosionsgefahren 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

Die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/ Luftgemische ist insbesondere bei Erwärmung auf oder über den 

Flammpunkt möglich. 

Untere Explosionsgrenze: 

Obere Explosionsgrenze: 

Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 

Feststoff: 

Gas: 

Zersetzungstemperatur: 

Brandfördernde  Eigenschaften 

Keine. 

0,6 Vol.-% 

7,0 Vol.-% 

> 225 °C 
 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar. 

  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften   
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Dampfdruck: Keine Daten verfügbar. 

Dichte (bei 20 °C): 0,80 - 0,87 g/cm³ 

Schüttdichte: Keine Daten verfügbar. 

Wasserlöslichkeit: unlöslich 

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

mischbar mit Ölen bei 20 °C 

Verteilungskoeffizient: log Pow: ca. 2 - 15 

Dyn. Viskosität: Keine Daten verfügbar. 

Kin. Viskosität: Keine Daten verfügbar. 

Auslaufzeit: Keine Daten verfügbar. 

Dampfdichte: Keine Daten verfügbar. 

Verdampfungsgeschwindigkeit: 

Lösemitteltrennprüfung: 

Lösemittelgehalt: 

9.2. Sonstige Angaben 

Festkörpergehalt: 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

Keine Daten verfügbar. 

 
Ohne. 

 
 

10.1. Reaktivität 

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 

Selbstentzündungstemperatur: > 225 °C 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Bei Temperaturen oberhalb des Flammpunktes können sich explosive Dampf-Luftgemische bilden.. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Offene Flammen, Funken oder starke Wärmezufuhr. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Von starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln fernhalten um Reaktionen zu vermeiden 

10.6. Gefährliche  Zersetzungsprodukte 

Das Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen 

Weitere Angaben 

Keine Daten verfügbar. 
 

 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung 

Keine Daten vorhanden. 

ATEmix geprüft 

Dosis Spezies Quelle 

LD50, oral > 5000 mg/kg Ratte, Toxizität gering Literatur 

LD50, dermal > 2000 mg/kg Kaninchen, Toxizität 

gering 

Literatur 

LC50, inhalativ (Dampf) (4 h) > 1 - <=5 mg/l Ratte, 

Gesundheitsschädl. 

Literatur 

  ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität   

  ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben   
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Akute Toxizität 
 

CAS-Nr. Bezeichnung 

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

68334-30-5 Brennstoffe, Diesel-; Gasöl - nicht spezifiziert 

 inhalativ Dampf ATE 11 mg/l    
 inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l    
91-20-3 Naphthalin 

 oral ATE 

mg/kg 

500    

 

Reiz- und Ätzwirkung 

Nicht als Hautätzend eingestuft; jedoch Kennzeichnung mit EUH 066 

Nicht als Augenschädigend/-reizend eingestuft 

Hoch konzentrierte Dämpfe / Nebel / Aerosole können die Atemwege und die Schleimhäute reizen . 

Das Einatmen von thermischen Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann 

gesundheitsschädlich sein. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 

Karzinogenität/ Reproduktionstoxizität/ Keimzell-Mutagenität - Bewertung: 

Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 

Spezifische Wirkungen im Tierversuch 

Anmerkungen: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung., Wiederholte Berührung mit der Haut 

hat bei Tieren zu Reizungen und Hautkrebs geführt . 

Sonstige Angaben zu Prüfungen 

Keine Daten verfügbar. 

Erfahrungen aus der Praxis 

Einstufungsrelevante  Beobachtungen 

Keine Daten verfügbar. 

Sonstige Beobachtungen 

Keine Daten verfügbar. 

Allgemeine Bemerkungen 

keine 
 

 

12.1. Toxizität 

Grundlagen der Bewertung : Die bereitgestellten Informationen basieren auf dem Wissen über die 

Komponenten und der Ökotoxikologie ähnlicher Erzeugnisse. Kraftstoffe werden in der Regel durch 

Vermischen mehrerer Raffinerieströme hergestellt . Zu zahlreichen Kohlenwasserstoffgemischen und -strömen, 

außer additivhaltigen, wurden ökotoxikologische Studien durchgeführt. Sofern nicht anders angegeben, gelten 

die vorliegenden Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile. 

 
Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen (Akute Toxizität): Anmerkungen: 

Giftig (geschätzt): LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l. 

Giftig für Krebstiere (AkuteToxizität): Anmerkungen: 

Giftig (geschätzt):LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l. 

Giftig für Algen/Wasserpflanzen (Akute Toxizität): Anmerkungen: 

Giftig (geschätzt): LL/EL/IL50 > 1 <= 10 mg/l. 

 
Giftig für Mikroorganismen (Akute Toxizität): Anmerkungen: 

Praktisch keine toxische Wirkung (geschätzt):LL/EL/IL50 >100 mg/l 

  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben   
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Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität): 

Anmerkungen: Erwarteter Wert für NOEC/NOEL > 0,01 - <=0,1 mg/l (laut Modelldaten) 

Giftig für Krebstiere (Chronische Toxizität): 

Anmerkungen: Erwarteter Wert für NOEC/NOEL > 0,1 - <=1,0 mg/l (laut Modelldaten) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Biologische Abbaubarkeit : Anmerkungen: Biologisch leicht abbaubar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Bioakkumulation : Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit Bioakkumulationspotential. 

Verteilungskoeffizient: n- : log Pow: ca. 2 - 15 

12.4. Mobilität im Boden 

Anmerkungen: Verdampft teilweise auf Wasser und Erdoberflächen, Restmenge nach einem Tag aber weiter 

erheblich., Wenn das Produkt in den Erdboden gelangt, bleiben einige Bestandteile mobil und können das 

Grundwasser schädigen., Wenn große Mengen freigesetzt werden, können diese ins Erdreich eindringen und 

das Grundwasser schädigen., Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet. Dieser Stoff wird 

weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Ausfließendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberfläche führen , der den 

Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann 

Weitere Hinweise 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Leichter als Wasser. 

Wassergefährdungsklasse WGK 2 deutlich wassergefährdend Anmerkungen: Einstufung laut AwSV. 
 

 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG über Abfälle und über gefährliche Abfälle in 

den jeweils aktuellen Fassungen. Die Hinweise zur Entsorgung beziehen sich auf das reine unveränderte 

Produkt. Wenn möglich Wiederaufarbeitung durch Destillation andernfalls verbrennen in behördlich 

genehmigten Verbrennungsanlagen. Die Vergabe des Abfallschlüssels obliegt dem Verwender . Sammlung von 

Kleinmengen: Abfälle nicht in den Ausguss oder Mülltonnen geben . In Sammelbehälter für Kohlenwasserstoffe 

geben. Sammelgefäße sind deutlich mit der systematischen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften und mit 

den entsprechenden Piktogrammen, H- und P-Sätzen zu versehen. Gefäße an einem gut gelüfteten Ort 

aufbewahren. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

Verpackung : Reste entleeren. Leere Behälter nicht verbrennen oder mit Schneidbrenner bearbeiten. 

Explosionsrisiko. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
 

 
 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer: UN 3295 

14.2. Ordnungsgemäße   

UN-Versandbezeichnung: 

14.3. Transportgefahrenklassen: 

KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. 

 
3 

  ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung   

  ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport   
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14.4. Verpackungsgruppe: III 

Gefahrzettel: 3 

Klassifizierungscode: F1 

Begrenzte Menge (LQ): 5 L 

Freigestellte Menge: E1 

Beförderungskategorie: 3 

Gefahrnummer: 30 

Tunnelbeschränkungscode: D/E 

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C25 

UMWELTGEFÄHRDEND 

14.5. Umweltgefahren 

UMWELTGEFÄHRDEND: 

Gefahrauslöser: 

ja 

Kohlenwasserstoffe, C9-C25 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Behälter geschlossen halten. Dichtheit vor dem Transport prüfen. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Nicht zur Massengutbeförderung vorgesehen. 

Sonstige einschlägige Angaben 

Keine weiteren Daten verfügbar. 
 

 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  

Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC): 

Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG: 

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU: 

Zusätzliche Angaben: 

Nationale Vorschriften 

Beschäftigungsbeschränkung: 

Technische Anleitung Luft I: 

Anteil: 

Wassergefährdungsklasse: 

Status: 

Zusätzliche Hinweise 

flüchtige organische Verbindungen 

100% 

P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN 

 
E2 

 
 

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 

Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG). 

5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 

kg/h: Konz. 50 mg/m³ 

100% 

2 - deutlich wassergefährdend 

gemäß VwVwS Anhang 2 

Die IARC hat Dieselabgase als Karzinogen der Klasse 1 (krebserregend für Menschen) eingestuft. Es sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass das Personal Dieselabgasen ausgesetzt ist. 

Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) beachten. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich. 
 

 

  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften   

  ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben   
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Änderungen 

Version 1,00 erstellt am 09.01.2019 

Abkürzungen und Akronyme 

AGW (DE) Arbeitsplatzgrenzwert (Deutschland) 

AwSV (DE) Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

BGW (DE) Biologischer Grenzwert (Deutschland) 

31. BImSchV (DE) 31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

CAS Chemical Abstract Service 

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction 

DNEL Derived no Effect Level 

EC Effect concentration 

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances 

EL Effect level 

IC Inhibitory concentration 

LC Lethal concentration 

LD Lethal dose 

M-Faktor Multiplikationsfaktor 

NOEC No Observed Effect Concentration 

NOELR No Observable Effect Loading Rate 

PBT Persistent bioaccumulative toxic chemical 

PNEC Predicted no effect concentration 

SCL Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

UEG / OEG Untere Explosionsgrenze / Obere Explosionsgrenze 

VOC Volatile Organic Components 

vPvB very persistent and very bioaccumulative chemical 
 

 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe (Leber) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

Weitere Angaben 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den Stand unserer Kenntnisse zum Zeitpunkt der 

Überarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu 

beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine 

Produktinformation oder Produktspezifikation dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die 

Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,  

oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich 

hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das neue Material übertragen werden. Dieses 

Sicherheitsdatenblatt enthält nur sicherheitsrelevante Angaben und ersetzt keine Produktinformation oder 

Produktspezifikation. 

 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des 

Vorlieferanten entnommen.) 


